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Ehegatte A Ehegatte B

€ 100,-

€ 50,-

€ 50,-

Gesetzliche
Rente
€ 500,-

Gesetzliche
Rente
€ 700,-

Betriebliche
Versorgung

€ 200,-

Betriebliche
Versorgung

€ 100,-

Insgesamt
€ 700,-

+

=

Insgesamt
€ 800,-

+

=

Einmalausgleich

Grundprinzip des alten Versorgungsausgleich - 
Einmalausgleich
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Der neue Hin- und Herausgleich § 1

Ehegatte A Ehegatte B

GRVWest

€ 300
GRVWest

€ 150

GRVOst

€ 250
GRVOst

€ 125

ZVK
€ 90

ZVK
€ 45

bAV
€ 144

BAV
€ 72

PrivRent
€ 80

PrivRent
€ 40

GRVWest

€ 100
GRVWest

€ 50
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Wesentliche Wertveränderung
 § 51 II i.V.m. § 225 II FamFG

Entscheidung

Abänderungs-
zeitpunkt

Wertveränderung des
Ausgleichswert ≥ 5 %

und zudem 

als Rentenbetrag >      1 %      
als Kapitalbetrag > 120 %      
der monatlichen Bezugsgröße
(bezogen auf         !!!)

es genügt, dass sich der Ausgleichswert
eines Anrechts ändert !!! 

Bezugsgröße: Ausgleichswert
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Spezialregelung: Abänderung einer 
Altentscheidung § 51 Abs. 3

Bei betrieblichen
oder 

sonstigen Anrechten
bei denen die BarWVO

angewandt wurde
(Fiktiver Barwert)

Wesentliche Wertveränderung?

Betriebliche Anrechte 
Berufsständische Anrechte

Private Anrechte

Vergleichsberechnung durchführen
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Abänderung von Entscheidungen zum 
ör VA nach altem Recht/§ 51 III

Gilt nur für Anrechte, die nach bisherigem,
alten Recht dynamisiert wurden (BarWVO) 

Erst-
entscheidung

dyn

Abänderungs-
zeitpunkt

Aktualisierter
Wert des 

umgerechneten
(dynamisierten)

Anrechts

Differenz  ≥ 2 % der Bezugsgröße*

EZA

tat

EZA

Differenz

* nicht per        sondern per Zeitpunkt Abänderung !
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Wesentliche Wertveränderung der Höhe 
nach / Beispiel / 1

Zum Zeitpunkt der Erstentscheidung

Ende der Ehezeit : 31.10.1995
Höhe des ehezeitlichen
statischen Anrechts : DM 3.000 jhrl.

: DM    250 mtl.
Alter der Verpflichteten : 45 Jahre
Faktor Tab. 1 BarWVO
zum Ende der Ehezeit : 3,0

Umgerechnetes Anrecht zum Zeitpunkt des 
Endes der Ehezeit:

DM 3.000 x 3,0
= DM 9.000 x 0,0001054764
= 0,9493 EP x DM 46,23
= DM 43,89 



FFM 26.11.09 Glockner& Voucko-Glockner  Folie 9

Wesentliche Wertveränderung der Höhe 
nach  / Beispiel / 2

Zum Zeitpunkt des Abänderungsantrags

Dem dynamischen Anrecht
von DM 43,89 entsprachen : 0,9493 EP

Aktualisiert auf den Zeitpunkt
der Abänderung : 0,9493 EP x

EUR 35,00
: EUR 33,23

Tatsächlicher ehezeitlicher
Wert (konstant) : DM 250 mtl.
gleich : EUR 127,82

Differenz
[EUR 127,82 – EUR 33,23] : EUR 94,59

unterstellt
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Wesentliche Wertveränderung der 
Höhe nach / Beispiel / 3

Differenz : EUR 94,59

2 % der Bezugsgröße
unterstellt : EUR 65,00

Vergleich:      EUR 94,59   >    EUR 65,00,
d.h. Abänderung möglich!

Es ist im Wege der Abänderung
der Erstentscheidung zum VA
durch interne oder externe Teilung
ein Anrecht in Höhe von 
DM 250 : 2  = DM 125
 = € 63,91 auszugleichen !   
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Wesentliche Wertveränderung der 
Höhe nach / Beispiel / 4

Nach dem Beispiel führt die 
Wertänderung eines Anrechts 
zu einer Abänderung desselbigen
und damit zu einem Ausgleich 
durch interne/externe Teilung 

Alle anderen Anrechte
werden nun auch im Wege der 
internen/externen Teilung geteilt !

 … zudem  … 
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Teilausgleich § 3 b I Nr. 1
und keine Abänderung

Anrecht (damals) mittels BarWVO dynamisiert,

Teilausgleich gem. § 3 b I Nr. 1 VAHRG erfolgt

Können noch schuldrechtliche Rest-

ausgleichsansprüche geltend gemacht werden?

Problem: Nachehezeitliche Einkommensdynamik

betrieblicher Versorgungsanrechte !!!

Keine Abänderung !

ja
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ad 4

Allgemeiner Fragebogen 



FFM 26.11.09 Glockner& Voucko-Glockner  Folie 14

ad 5

Folie Firma H. Muster I
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Fragen / 1

• Mitarbeiter kann sich für eine Ratenzahlung 
  im Falle der Pensionierung entscheiden:
  Dürfen die noch ausstehenden Raten bei einem 
  laufenden Verfahren überhaupt ausbezahlt
  werden (§ 29)?

• Renten / Versicherungen / sonstige Kapitalleistung:
  Wer ist Auskunftspflichtiger ? 
  Wie ist Ehezeitanteil zu ermitteln ? Wer ermittelt?
  Was, wenn Ansprüche noch nicht bekannt sind ?
  Können Ansprüche nach Beschluss korrigiert
     werden?

• Ausländische Anrechte: Ausl. gesetzliche Anrechte;
  Anrechte ausländischer Tochterfirmen. 
  Wer berechnet?  Wie ist auszugleichen ?
  Anrechnung ausl. Anrechte im Rahmen einer 
  Anrechnungsbestimmung, wenn sich deren Höhe 
  nachehezeitlich ändern kann? alles → § 19 Abs. 3
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Fragen / 2

•  Bausteine: Korrektur der Bausteine nach 
   Erteilung der Auskunft  /  nach Beschluss?
  Zurechnung der Bausteine (Für-In-Prinzip) 

•  Wie verfahren, wenn Einmal(bonus)zahlungen 
   (noch) nicht bekannt sind?

• Fondsgebundene Anrechte: Welchen Kurs angeben?
   Kurs per Ehezeitende oder Auskunftserteilung ?

• Betriebsangehöriger war zum Ehezeitende und 
  zum Zeitpunkt Auskunftserteilung noch aktiv, 
  scheidet dann aus. Pflicht zur Neuauskunft ? 

• Versorgung ein Bündel von Versorgungen:
  Kostenabzug (§ 13) nur bei einem Teil absetzbar?
  Auskünfte für alle auf einem Bogen oder auf 
  mehreren Bögen?
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Unmittelbare Bewertung § 39
Berechnung 1

1. Ehezeitliche
- Punkte
- Steigerungszahlen
- Leistungszahlen
oder vergleichbare Größen

Bsp.Gesetzliche Rentenversicherung

Wert des Ehezeitanteil

=

Σ Ehezeitliche Entgeltpunkte

x

Aktueller Rentenwert 
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Unmittelbare Bewertung § 39
Berechnung 2

2. Vom ehezeitlichen Deckungskapital 
abhängiges Anrecht

Ehezeitliches Anrecht (Kapital oder Rente)

Ehebeginn Eheende

Deckungskapital

Alter 65
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Unmittelbare Bewertung § 39
Berechnung 3 a

(a) Rentenbausteine (RBS)

RBS
2003

RBS
2004

RBS
2005

RBS
2006

RBS
2007

RBS
2008

Betriebs-
eintritt

Ehebeginn Eheende

Ehezeitanteil
=

Summe ehezeitlicher Rentenbausteine 
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Unmittelbare Bewertung § 39
Berechnung 3 b

(b) Kapitalbausteine (KBS)

RBS
2003

RBS
2004

RBS
2005

RBS
2006

RBS
2007

RBS
2008

Betriebs-
eintritt

Ehebeginn Eheende
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Unmittelbare Bewertung § 39
Berechnung 4 

Beitragszahlung im Jahr t : Bt

Betriebs-
eintritt

B03

B04 B05 B06

B07

B02

Rente = x % · Σ Beiträge    

Ehezeitliche
Rente = x % · Σ aller ehezeitlichen Beiträge
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Unmittelbare Bewertung § 39
Berechnung 5

Höhe der laufenden Rente von der 

Dauer der Zugehörigkeit zum 

Versorgungssystem abhängig

Bsp.: Betriebliche Festgeldzusage:

Pro Dienstjahr EUR 10 Monatsrente,

keine Begrenzung nach oben 
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Mittelbare = Zeitratierliche
Berechnung  § 40 

Anwartschaft, die einer unmittelbaren
Berechnung nicht zugänglich ist

Ehezeitanteil  = (m/n) x R        

m ... ehezeitlicher Zeitraum  
n  ... gesamter Zeitraum bis Regelaltersgrenze
R ... zu erwartende Versorgung

Bemessungsgrundlage,
bezogen auf den Zeitpunkt des Endes der Ehezeit

Keine Berücksichtigung
familienbezogener Bestandteile 
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Mittelbare = Zeitratierliche
Berechnung / Beispiel 

Beispiel:

Betriebliche, einkommensabhängige Versorgung

„… der Betriebsangehörige erhält als Altersrente 

pro Jahr der Betriebszugehörigkeit 0,5 % des 

letzten versicherungspflichtigen Entgelts. 

Das maßgebende versicherungspflichtige Entgelt 

ist das Entgelt, das der Betriebsangehörige in den 

letzten 12 Monaten vor Eintritt des Versicherungs-

falls erworben hat. „



FFM 26.11.09 Glockner& Voucko-Glockner  Folie 26

Mischformen bei Systemwechsel
 / Bsp. VBL

Startgutschrift   und   Bausteine

RBS
2005

RBS
2006

RBS
2007

Betriebs-
eintritt Ehebeginn EheendeUmstellung

Startgutschrift

m
n

EZA = [m/n] x Startgutschrift 
+ Σ Ehezeitliche Rentenbausteine  
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Barwertfaktoren und Rechnungszins 
(ReZi) 2,25 %

Männlich, geb. 1964
ReZi 2,25 %, z = 65

Weiblich, geb. 1964
ReZi 2,25 %, z = 65
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Barwertfaktoren und Rechnungszins 
(ReZi) 5,0 %

Männlich, geb. 1964
ReZi 5,0 %, z = 65

Weiblich, geb. 1964
ReZi 5,0 %, z = 65
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Interne Teilung § 10

Das auszugleichende Anrecht

für den Berechtigten

entsteht zu Lasten der Versorgung

des Verpflichteten bei 

dessen Versorgungsträger

Normalregelung:

Ausgleich ohne

Gegenrechnung

eines Anrechts
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Anforderung an die interne Teilung § 11

Sicherstellung der gleichwertigen Teilhabe des
Berechtigten an der Versorgung des Verpflichteten.

Dies ist gewährleistet wenn ...

... eigenständiges, entsprechend 
der Zusage des Verpflichteten
gesichertes Anrecht

... Wertentwicklung des entstehenden
Anrechts des Berechtigten entsprechend
der Wertentwicklung des Verpflichteten

... gleichwertiger Risikoschutz bzw. 
Äquivalenz für unterschiedliche Risiko-
leistungen (Bsp.Höhere Altersrente bei
Wegfall von Invaliditätsleistungen)

... Beachtung besondere Satzungsregelungen
für den Versorgungsausgleich
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Die vergleichbare Wertentwicklung des 
zu teilenden und des geteilten Anrechts 

Unverfallbare
Wertentwicklung
(Bsp. Entgeltpunke
in der GRV)

Verfallbare
Wertentwicklung
in der betrieblichen
Altersversorgung

Öffentlich-
rechtliche
auszugleichen 

Schuldrechtlich
auszugleichen
(vgl. auch Regelung
für die interne
Teilung einer
betrieblichen 
Rente)
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Art der internen Teilung / 1

Ausgangssituation
Ehezeitliche Jahresrente von € 1.000
Ausgleichspflichtiger Ehemann
Barwertfaktor Mann (A+I)     10,0
Ehezeitlicher Barwert € 1.000 x 10,0 = € 10.000

Info: Barwertfaktor Frau (A+I)   12,0

Teilung 1. Art: Rentenhalbteilung 

• Rente Ehefrau: € 500
→ Barwert 12 x € 500 =  € 6.000

• Rente Ehemann € 500
→ Barwert 10 x € 500 = € 5.000

               für das Unternehmen nicht kostenneutral !

€ 11.000
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Art der internen Teilung / 2

Teilung 2. Art: Halbteilung des Kapitalwerts

Kapitalwert Halbe: € 10.000  :  2  =  € 5.000

• Kapitalwert Ehefrau: €  5.000

→ Rente =  € 5.000 : 12 = €     416,67

• Kapitalwert Ehemann: € 5.000

→ Rente =  € 5.000 : 10  = €     500,00
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Art der internen Teilung / 3

Teilung 3. Art: Aufteilung des Kapitalwerts
mit dem Ziel gleicher Renten

€ 10.000 : [10 + 12] = € 454,55

• Rente Ehefrau = Ehemann =  € 454,55

• Rentenkürzung beim Mann um 
   um mehr als € 1.000 : 2 = € 500
   nämlich € 500 + € 45,45 = € 545,45

  (NR: € 454,55 x 12 = €5.454,60 : 10 = 545,46)
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Rechtsfolge der internen Teilung von 
Betriebsrente § 12

Die ausgleichsberechtigte Person 

erlangt durch die interne Teilung 

des betrieblichen Anrechts die Stellung 

eines ausgeschiedenen Arbeitsnehmers,

mit den entsprechenden Rechten.
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Kosten der  internen Teilung § 13

Die anfallenden Kosten können 

nur bei der internen Teilung 

hälftig auf die Eheleute verteilt werden.

Keine Überwälzung der Kosten 

für die anzustellende Berechnung 

des Ehezeitanteils bzw. des Ausgleichswerts.

Höhe der Kosten?

Pauschal oder prozentual (2 – 3 % wie bei 

Realteilung gem. § 1 II VAHRG) ?

Kostenunter-/obergrenze ?

Kostenkontrolle durch das FamG
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Externe Teilung / § 14

Externe Teilung  nur zulässig wenn ….

… Berechtigter
und 

Versorgungsträger 
des Verpflichteten
eine externe Teilung 
vereinbaren 

… wenn der 
Versorgungsträger
des Verpflichteten
eine externe Teilung 
verlangt … 

und
die auszugleichende
Rente max. 2 % der
Bezugsgröße 
(als Kapitalbetrag 
240 % der Bezugs-
größe) beträgt.

Wahlrecht des Berechtigten § 15
hinsichtlich der entstehenden Versorgung.
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Externe Teilung – Wahlrecht bei 
Zielversorgung  § 15

Ausgleichs-
wert

Angemessene
ZielversorgungB: Wahlrecht

Neue Bestehende

• GRV-Anrechte
• BetrAVG-Anrechte
• Zertifizierte Anrechte
  „Riester“ § 5 AltZertG

GRVAusgleichs-
wert

Wahlrecht
nicht ausgeübt

per Gesetz

… betriebliche Anrechte: Versorgungskasse !
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Beamtenversorgung: 
Interne oder externe Teilung? § 16

Interne Teilung möglich?

z.B. bei den Landesbeamten

Ausgleich wie „alter“
 § 1587 b II BGB a.F.
→ über die GRV !

z.B. bei den
Bundesbeamten

nein

ja

Externe Teilung 
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Externe Teilung und bAV
– Sonderfall § 17

bAV Anrecht aus Direktzusage und U-Kasse

externe Teilung möglich, sofern 

Kapitalwert des Ausgleichswerts 

≤ BeitragsbemessungsgrenzeGRV Eheende*

* z.B. 2008: EUR 63.600,00
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Anpassungsfähige Anrechte gem. § 31

Regelungen gelten nur für ...

GRV und Höherversicherung

BeamtV und ähnliche

Berufsständische und ähnliche

Alterssicherung der Landwirte

Abgeordnetenversorgung und ähnliche

alt: Privilegien ; neu: Anpassung  

... aber nicht für die ergänzende Altersversorgung,
d.h.
nicht für die betriebliche Versorgung (bAV) !!!
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Beispiel 1 für § 35

Beispiel 1

Ehegatte A
BeamtV       € 1000

Ehegatte B
GRV      € 400

€ 500

€ 200

Annahme: Ehemann A, Beamter, ist dienstunfähig

Ohne Anwendung § 35:
→ Kürzung € 500 → Gegenrechnung € 0,00 

Mit Anwendung § 35
→ Kürzung € 500 → Aussetzung/Anpassung  € 200 
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Beispiel 2 für § 35

Beispiel 2 

Ehegatte A
bAV       € 1000 

Ehegatte B
GRV      € 400

€ 500

€ 200

Ann.: Ehemann A ist erwerbsunfähig, bezieht Betriebsrente 

Ohne Anwendung § 35:
→ Kürzung € 500 → Gegenrechnung € 0,00 

Anwendung § 35? 
Nein, da bAV (Anrecht der betrieblichen Altersversorgung)
kein § 32´er Anrecht ist ! 
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Beispiel für § 19 Abs. 3

Beispiel 1

Ehegatte A
Ausl. Anrechte  € 1000

Ehegatte B
GRV      € 400

€ 500

€ 200

Ausgleich

€ 500

€ 200

Schuldrechtlich gem. § 19 II Nr. 4 iVm. § 20

Direkter Ausgleich bei Scheidung gem. § 10

Ausgleich
komplett 
schuldrechtlich!
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ad 19
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Rückfallprivileg / § 37
Rückfall Tod des Ausgleichsberechtigen

Neuregelung ist günstiger

Nach der Altregelung
erfolgt der Rückfall
wenn der Berechtigte
bis zum seinem Tod
weniger als den Wert
von Zweijahresrenten
bezogen hat.  

Nach der Neuregelung
erfolgt der Rückfall,
wenn der Berechtigte
das Anrecht nicht 
länger als 36 Monate
gleich drei Jahre 
bezogen hat

Hinterbliebenenrenten
werden auf den Wert
angerechnet!  

Hinterbliebenenrenten
werden nicht
angerechnet!  
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